
Reihe EASO-Praxisleitfäden
Voraussetzungen für die Zuerkennung internationalen Schutzes

Erste Überlegungen: persönlicher und räumlicher 
Anwendungsbereich

Verfolgung

Subsidiärer Schutz

Schutz im Herkunftsland

Begründete Furcht

Verfolgungsgründe

Interner Schutz

1

2a

3

4

2b

2c

5

Allgemeine Hinweise:
●	 Zunächst sollten immer die Voraussetzungen für die 

Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft geprüft werden.
●	 Wenden Sie die Rechtsvorschriften auf die festgestellten Tatsachen und die Ergebnisse der 

Risikoabschätzung an.
●	 Bedenken Sie, dass ein Schutzbedarf auch aus Nachfluchtgründen entstehen kann.
●	 Bedenken Sie, dass Verfolgung oder ernsthafter Schaden von den folgenden Akteuren ausgehen 

kann: vom Staat, von Parteien oder Organisationen, die den Staat oder einen wesentlichen Teil des 
Staatsgebiets beherrschen, sowie von nichtstaatlichen Akteuren.

●	 Prüfen Sie jeden Einzelfall objektiv und unparteiisch.

Ist der Antragsteller ein 
Drittstaatsangehöriger?

Ist der Antragsteller 
Staatsangehöriger eines 

EU-Mitgliedstaates?

Ist der Antrag nach den 
nationalen Rechtsvorschriften 

und Verfahren zulässig?

Befindet sich der Antragsteller 
außerhalb des Landes/

der Länder, dessen/deren 
Staatsangehörigkeit er besitzt?

Stellt die vom Antragsteller befürchtete Behandlung 
eine hinreichend schwerwiegende Verletzung der 
Menschenrechte in einer der unter anderem im 
Artikel 9 Absatz 2 AR aufgeführten Formen dar?

Stellt die Behandlung eine Verletzung eines unveräußerlichen 
Menschenrechts oder eine hinreichend schwerwiegende 

Verletzung eines anderen grundlegenden Menschenrechts dar?

Kann die Behandlung als Kumulierung unterschiedlicher 
Maßnahmen angesehen werden, von deren Auswirkungen 

der Antragsteller in ähnlicher Weise betroffen wäre?

Bringt der Antragsteller Furcht zum Ausdruck?

Rasse

Verhängung der Todesstrafe

Vollstreckung der Todesstrafe

Folter

und/oder

und/oder

ernsthafte individuelle Bedrohung des Lebens 
oder der Unversehrtheit einer Zivilperson infolge 

willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen 
oder innerstaatlichen bewaffneten Konflikts

Ist es hinreichend wahrscheinlich, dass der Antragsteller eine der 
folgenden Formen eines ernsthaften Schadens erleiden könnte?

unmenschliche oder erniedrigende Behandlung

unmenschliche oder erniedrigende Bestrafung

Findet ein bewaffneter Konflikt statt?

Gilt der Antragsteller als Zivilperson?

Liegt eine Situation willkürlicher Gewalt vor?

Ist das Leben oder die Unversehrtheit 
des Antragstellers bedroht?

Besteht nachweislich eine Verbindung zwischen 
der Bedrohung und der willkürlichen Gewalt?

Ist die Bedrohung ernsthaft und individuell?

Reicht die bloße 
Anwesenheit im 
Staatsgebiet aus, 

um die tatsächliche 
Gefahr als gegeben 

anzusehen?

Sind hinreichende 
weitere Faktoren 
in Bezug auf die 

persönlichen 
Umstände des Antrag-

stellers gegeben?

Religion

Nationalität

Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
sozialen Gruppe

politische Überzeugung

Kann aus den Indizien und den individuellen 
Umständen des Antragstellers auf eine 
derartige Furcht geschlossen werden?

Befindet sich der Antragsteller 
außerhalb des Landes seines 
gewöhnlichen Aufenthalts?

Prüfung 
der 

Voraussetzungen 
für die Zuerkennung 

internationalen 
Schutzes nicht 

erforderlich Kein Bedarf an 
subsidiärem Schutz 

nach Artikel 15 
Buchstabe a AR

Kein Bedarf an 
subsidiärem Schutz 

nach Artikel 15 
Buchstabe b AR

Kein Bedarf an 
subsidiärem Schutz 

nach Artikel 15 
Buchstabe c AR

Kein Bedarf an 
internationalem Schutz

Kein Bedarf an 
internationalem Schutz

Feststellung 
des Bedarfs 

an subsidiärem 
Schutz (Artikel 15 
Buchstabe a AR) – 

Weiter mit Schritt 4

Feststellung 
des Bedarfs 

an subsidiärem 
Schutz (Artikel 15 
Buchstabe b AR) – 

Weiter mit Schritt 4

Feststellung 
des Bedarfs 

an subsidiärem 
Schutz (Artikel 15 
Buchstabe c AR) – 

Weiter mit Schritt 4

Kein Schutz im 
Herkunftsland des 

Antragstellers – 
Weiter mit Schritt 5

Weiter mit Schritt 2

Behandlung stellt 
eine Verfolgung 
dar – Weiter mit 

Schritt 2b

Feststellung 
der begründeten 

Furcht vor 
Verfolgung – Weiter 

mit Schritt 2c

Feststellung 
des für die 

Zuerkennung der 
Flüchtlingseigenschaft 

erforderlichen 
Schutzbedarfs – 

Weiter mit 
Schritt 4

Behandlung stellt 
keine Verfolgung 
dar – Weiter mit 

Schritt 3

Keine 
begründete 
Furcht vor 
Verfolgung 

feststellbar – 
Weiter mit 

Schritt 3

Keine Verknüpfung 
mit einem relevanten 
Verfolgungsgrund – 
Weiter mit Schritt 3

oder Ist der Antragsteller 
ein Staatenloser?

nein

nein

ja ja

jaja

ja

ja

nein

nein

nein

ja

ja

ja

nein

nein

nein

ja

ja

ja

Würde der Antragsteller aus den folgenden 
(tatsächlichen oder unterstellten) Gründen verfolgt?

ja nein

ja nein

ja nein

ja nein

ja nein

ja

ja

nein

nein

ja

nein

nein

nein

nein

nein

nein

ja

ja

ja

ja

ja

Handelt es sich bei den Akteuren um den Staat oder Parteien oder 
Organisationen, einschließlich internationaler Organisationen, die den 

Staat oder einen wesentlichen Teil des Staatsgebiets beherrschen?

Ist der Schutz, den sie bieten können, wirksam?

Ist der Schutz, den sie bieten können, nicht nur vorübergehender Art?

Hat der Antragsteller Zugang zu dem Schutz, den sie bieten können?

nein

nein

nein

ja

ja

ja

ja

Kann begründet werden, 
dass keine beachtliche 
Wahrscheinlichkeit für 

eine Verfolgung oder einen 
ernsthaften Schaden besteht, wie 
sie in der Heimatregion drohen?

Kann der Antragsteller Schutz in 
Anspruch nehmen? 

(siehe Schritt 4)

Kann begründet werden, 
dass keine beachtliche 
Wahrscheinlichkeit für 

eine Verfolgung oder einen 
ernsthaften Schaden besteht?

Ist dieser Teil des Landes praktisch erreichbar?

Kann der Antragsteller sicher und legal in diesen Teil des 
Landes reisen und wird er dort aufgenommen?Ist der Teil des Landes für den Antragsteller sicher?

Ist dieser Teil des Landes sicher erreichbar?

Ist dieser Teil des Landes legal erreichbar?

Würde der Antragsteller in diesem Teil des 
Landes aufgenommen werden?

Kann vernünftigerweise 
erwartet werden, dass sich 
der Antragsteller in diesem 
Teil des Landes niederlässt?

Kann der Antragsteller Schutz in 
Anspruch nehmen? 

(siehe Schritt 4)

Keine interner Schutz – 
Der Antragsteller 
hat Anspruch auf 

internationalen Schutz

Interner Schutz 
ist verfügbar – 

Der Antragsteller hat 
keinen Anspruch auf 

internationalen Schutz
ja

ja ja
ja

ja

ja

ja

ja

ja

nein nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein nein

Ist die Furcht des Antragstellers begründet?
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